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Kirche für alle! Wirklich?

Queer-sensibles Kirche-Sein

Pfrin. Claudia Baumann, Landeskirchliche Beauftrage für 

Gleichstellung und Diversity, 24.04.2024
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„Die Evangelische Landeskirche in Baden versteht sich als inklusive Kirche, 

die in menschlicher und theologischer Vielfalt im Geist Jesu unterwegs ist. 

In ihr sind alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität willkommen.“

Beschluss der Landessynode vom 23. April 2016:
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Menschen unterschiedlichen Geschlechts und sexueller Identität prägen sie, teilen ihren Glauben und bringen

sich haupt- und ehrenamtlich ein. 

Menschen unterschiedlicher geschlechtlicher und sexueller Identität sind Gemeindemitglieder oder ihre

Angehörige, Freund*innen, Kolleg*innen. 

Gemeinsam sind wir Leib Christi. Gemeinsam bilden wir die Vielfalt von Gottes

schöpferischen Handeln ab.

Die EKIBA als inklusive und vielfältige Kirche
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Wie sind wir wirklich „Kirche für alle!“ und „Kirche mit allen!“?

Wie kann queer-sensibles Kirche-Sein gelingen?
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Wichtig zu wissen:

Auch in unserer Landeskirche/ in unseren Gemeinden wurden Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen 

Identität benachteiligt, abgewertet oder sogar ausgeschlossen.

In manchen Fällen geschieht dies nach wie vor!

Menschen wurden und werden in ihrer Würde, in ihrer Gottebenbildlichkeit und in ihren Menschenrechten verletzt.

Dies bedarf einen Prozess der Aufarbeitung, eine anhaltende Intervention und Prävention,

sowie viele Schritte der Sensibilisierung, Aufklärung, des persönlichen Gesprächs, 

des respektvollen Austausches und des gegenseitigen Aufeinander-Hörens! 
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Blick auf Kirche in ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung

Wichtig: Verantwortung der Kirche für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt

Rechtspopulismus, Antisemitismus, Rassismus, Ableismus, 

Intersektionalität, 

Antifeminismus, Homo- und Transphobie und 

alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

© 2019 www.phineo.org
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

LSBTIQ+

Steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich, queer und weitere.

- Verdeutlicht Vielfalt von geschlechtlichen und sexuellen Identitäten.

- Schließt alle Menschen mit einer von der Heteronorm abweichenden Identität ein.

Wichtig: Kategorien, Label, Etiketten sind immer schwierig (zu eng, Menschen werden ausgeschlossen)

Dennoch: Notwendiger Zusammenschluss, um vor allem auch politisch die Anliegen von Gleichstellung und 

Antidiskriminierung voran treiben zu können.
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Was erleben queere Menschen in unserer Landeskirche?



„ Du beendest Deine Beziehung zu dieser Frau! 

Oder Du kannst in unserem Chor nicht mehr mitsingen!“ 

„Schwul? Für Euch ist das 

Ferienlager zu Ende! Wir wollen 

nicht mehr, dass Ihr mitarbeitet!“
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Kirchen unterwegs mit dem Thema 

„sexuelle und geschlechtliche Identität“ 

im weltweiten Kontext





Aktuell feststellbar:

• Zunahme an Gewalt in fast allen Ländern

• Verschärfung der Gesetze in vielen Ländern

• Kriege gegen „westliche Werte“

• Explizite Terror-Attentate

Oslo 2022

Orlando 2016
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Wichtig zu wissen » 1993 streicht die Weltgesundheits-Organisation (WHO) 

Homosexualität aus der „Internationalen Liste für Krankheiten“.

» 2013 lehnt die Generalversammlung des Weltärztebundes sog. 

Reparations- bzw. Konversionstherapien strikt ab.

» 2019 streicht die WHO mit dem ICD 11 Transgeschlechtlichkeit 

von der Liste der psychischen Störungen. 
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Zur Rechtslage in 

der BRD
• 1980: Transsexuellengesetz (vom BVG in vielen Teilen für 

verfassungswidrig erklärt)

• 1994: §175 abgeschafft (1989 § 151 STGB DDR)

• 2001: Bundestag beschließt Lebenspartnerschaftsgesetz

• 2006: Bundestag beschließt „Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG)

• 2017: Bundestag verabschiedet „Ehe für alle“
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Zur Rechtslage in 

der BRD
• 2017: Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach § 

175 und  § 151 STGB DDR verfolgten Menschen

• 2018: Bundestag stärkt die Rechte intersexueller Menschen: 

Möglichkeit eines positiven Geschlechtseintrags „divers“

• 2020: Bundestag beschließt Verbot von 

„Konversionsbehandlungen“

• 12.04.2024:  Bundestag beschließt Gesetz über die 

Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag 

(SBGG) sog. „Selbstbestimmungsgesetz“  
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Geltendes Recht 

in der BRD

Seit 2006 AGG

Beschäftigte dürfen nicht wegen des Geschlechts, 

des Alters, der sexuellen Identität, der Religion 

oder Weltanschauung, einer Behinderung, aus 

rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen 

Herkunft, benachteiligt werden dürfen. 

Für alle Mitarbeitenden der ekiba gültig und 

anzuwenden!
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Die Evangelische Landeskirche in Baden 



Geschichtliche Einordnung 

• Bis 2001 Gemeindepfarramt für queere Pfarrer*innen nicht möglich (Amtspflichtverletzung)

• Ab 2001 Gemeindepfarramt möglich. Aber: Orientierung muss versteckt werden!

• 2002: Zum ersten Mal wird festgehalten, dass homosexuelle Praxis keinen Hinderungsgrund für 

den pfarramtlichen Dienst darstellt, wenn sie ethisch verantwortlich gestaltet wird 

(Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, Verbindlichkeit, Dauer, Partnerschaftlichkeit). Diese Prüfung ist 

in jedem Einzelfall vorzunehmen. 

• Ein Zusammenleben im Pfarrhaus aber nicht möglich!

• Bis Mitte der 2010er Jahre: Transidente Mitarbeitende dürfen nicht öffentlich für die Kirche tätig 

sein.



Geschichtliche Einordnung 

• 2010: Gründung des „Lesbischwulen Konvents“ (ab 2018 „Queerer Konvent“)

• 2011: Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, gleichgeschlechtliches 

Zusammenleben im Pfarrhaus im Einzelfall zu ermöglichen.  

• 2014: Einrichtung Fachgruppe „Antidiskriminierung und Gleichstellung von Menschen 

unterschiedlicher geschlechtlicher Orientierung und Sexualität“ im Oberkirchenrat 

 



Geschichtliche Einordnung 

• 2016: Landessynode beschließt kirchliche Trauung für gleichgeschlechtliche Paare

• 2017: Landessynode bittet Oberkirchenrat, Stelle „Beauftragte für Gleichstellung und Diversity“ 
einzurichten

• 2020: Erste transidente Kirchenälteste

• 2020: Erster transidenter Pfarrer 

• 19.04.2024: Landessynode beschließt Aufnahme eines expliziten Diskriminierungsverbotes in die 
Grundordnung!

 



Aktuell 19.04.2024: Beschluss der Landessynode zur
Aufnahme eines expliziten Diskriminierungs-Verbotes 
in die Grundordnung

Art. 2 (2) GO: Eine diskriminierende Behandlung etwa aufgrund des 
Geschlechtes, des Lebensalters, der sexuellen Orientierung, der 
Geschlechtsidentität, einer Behinderung, einer rassistischen Zuschreibung 
oder ethnischer Herkunft ist unzulässig. Eine Ungleichbehandlung aus 
sachgebotenen Gründen bleibt unberührt.“

Einstimmig beschlossen!



Beschluss der Landessynode von 2016 
zur Trauung gleichgeschlechtlich liebender Paare (in Auszügen)

1. Die Evangelische Landeskirche in Baden versteht sich als inklusive 
Kirche, die in menschlicher und theologischer Vielfalt im Geist Jesu 
unterwegs ist.                                                                                                   
In Ihr sind alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung 
und geschlechtlichen Identität willkommen.



Beschluss 2016

2. Aufgrund einer erneuten intensiven theologischen Beschäftigung erkennt die 

Landessynode die Gleichwertigkeit von verschiedengeschlechtlicher und 

gleichgeschlechtlicher Liebe, Sexualität und Partnerschaft an, die verantwortlich vor Gott 

gelebt werden.                                                                                                          

Diese Erkenntnis soll auch im Handeln der Kirche ihren Ausdruck finden.



Beschluss 2016

4. Eingetragene Partnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz können in einem 

evangelischen Traugottesdienst öffentlich unter Gottes Gebot und Verheißung gestellt werden. 



Beschluss 2016

7. Die Landessynode bedauert, dass lesbisch und schwulen Menschen Leid zugefügt wurde. Sie 
sieht die Notwendigkeit, dies unter Einbeziehung der Landessynode aufzuarbeiten und 
bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, einen Vorschlag für diesen Prozess der 
Aufarbeitung zu entwickeln.



Gesetz zur Lebensordnung „Ehe und Trauung“ 2017

Bezieht die Trauung per Gesetz explizit auch auf intersexuelle Menschen LO Ehe und Trauung I (7)

Führt neu den Artikel 5 zur gleichberechtigten Behandlung ein: „Alle Paare, die die Voraussetzungen zur 

Trauung erfüllen, sind gleichberechtigt zu behandeln, unabhängig vom Geschlecht, der sexuellen 

Orientierung, der Herkunft, des Alters, einer Behinderung oder anderer Unterscheidungsmerkmale.“  

Aber: beinhaltet noch Möglichkeit für Pfarrer*innen, die Trauung nicht selbst durchführen zu müssen. Sie 

dürfen die Zuständigkeit abgeben.                                        



Wichtig: Das Paar hat grundsätzlich das Recht darauf, dass die Trauung durchgeführt wird!

   Bei dieser Zuständigkeitsänderung darf das Paar nicht zusätzlich diskriminiert werden:

- Es darf keine Kirche verweigert werden! Die Trauung in der jeweiligen gewünschten Kirche und 

Gemeinde muss möglich sein!

- Ältestenkreise oder Kirchengemeinderäte haben kein Recht, die Trauung in einer Sitzung zu verhandeln 

oder durch einen Beschluss zu verhindern!

- Paare dürfen nicht abgewertet werden, indem man sie im direkten Gespräch beispielsweise als 

„sündig“ oder „gottwidrig“ bezeichnet!
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Beispiele EOK- und landeskirchenweiter Umsetzung

der Beschlüsse
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Implementierung gendersensibler Sprache im EOK

Beschluss vom 06.12.2022:

„Das Kollegium bittet alle Mitarbeitenden des Evangelischen Oberkirchenrates 

bei den von ihnen erstellten Schreiben und Texten auf eine geschlechtersensible Sprache zu achten.“ 

„Als Kurzschreibweise kann zudem die Schreibform des Asterisks („ * “), sog. Gendersternchen, genutzt werden.“ 



Traukampagne der ekiba

Neu: Traubroschüre, Homepage, Messestand



Digitales Format zum Thema:

Wie kann queer-sensible Kirche in der 

Gemeinde und im Bezirk gelebt werden?

Aufklärung, Sensibilisierung, 

Austausch/Ideen, konkrete Maßnahmen







Trans* und nichtbinäre Jugendliche verstehen und unterstützen

Evangelischen Erwachsenenbildung Karlsruhe. 

Mo, 29.4.24, 19 bis 20:30 Rechtliche Aspekte - Kai Tröger-Methling, 
Kirchenrechtsdirektor/Ev. Landeskirche in Baden





Fotos: Silke Obenauer



Gottesdienst am Internationalen Tag gegen Homo- 

und Transphobie in Pforzheim, 17. Mai 2018





2016 hat die badische Landessynode offiziell festgehalten, dass in unserer Kirche alle Menschen in ihren vielfältigen sexuellen und 
geschlechtlichen Identitäten willkommen sind. So sollen wir miteinander Kirche Jesu Christi sein.
An diesem Abend möchten wir als queere und nicht-queere Menschen miteinander ins Gespräch kommen: Welche Erfahrungen 
machen wir in unseren Gemeinden? Wie können wir diesen Weg weitergehen? Welche konkreten Ideen können wir teilen?

Claudia Baumann, Pfarrerin, Landeskirchliche Beauftragte für Gleichstellung und Diversity
Dr. Silke Obenauer, Leitung EEB Karlsruhe

Kirche für alle! Wirklich?
Mittwochsreihe für Kirchenälteste
06.12.2023, 19:30-21:00



https://www.durlacher-kantorei.de/allofus
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Gemeinsam Kirche sein

Offen für alle Menschen

Sicher für alle Menschen

Respektvoll und achtsam

Wertschätzend und anerkennend

Gemeinsam glauben und Kirche leben als queere und nicht-queere Menschen!
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Rubrik/Übergeordnetes Thema

Weitere Informationen, Beratung, hilfreiches Material, Veranstaltungen …

Stabsstelle Gleichstellung und Diversity:

Claudia Baumann
Landeskirchliche Beauftragte
Pfarrerin - Referat 2

Evangelischer Oberkirchenrat
Blumenstraße 1-7
76133 Karlsruhe

Telefon 0721 9175-107
claudia.baumann@ekiba.de
https://www.ekiba.de/infothek/arbeitsfelder-von-a-z/gleichstellung-diversity-2/

mailto:claudia.baumann@ekiba.de
https://www.ekiba.de/infothek/arbeitsfelder-von-a-z/gleichstellung-diversity-2/
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